
Ergänzung vom 12. April 2006
des Öffentlichen Umtauschangebots

vom 28. März 2006

der

Motor-Columbus AG, Baden
für alle sich im Publikum befi ndenden 

Namenaktien
von je CHF 100 Nennwert 

der

der Aare-Tessin AG
für Elektrizität (Atel), Olten

 

   Valorennummer ISIN Ticker-Symbol

Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel), Olten 136 330 CH0001363305 AT-N
Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 100  
   Valorennummer ISIN Ticker-Symbol

Motor-Columbus AG, Baden  212 427 CH0002124276 MC
Inhaberaktien mit einem Nominalwert von je CHF 500

Finanzberater 
und

ausführende Bank:
UBS AG

A. Einleitung
Am 28. März 2006 veröffentlichte die Motor-Columbus AG, Parkstrasse 27, 5400 Baden (MC), den Angebotspro-
spekt (Angebotsprospekt) ihres öffentlichen Umtauschangebots (Angebot) für alle sich im Publikum befi n-
denden Namenaktien der Aare-Tessin AG für Elektrizität (Atel), Olten (Atel).  
Mit Empfehlung vom 7. April 2006 (die Empfehlung) hat die Übernahmekommission MC aufgefordert, gewisse 
Ergänzungen, Änderungen und Präzisierungen des Angebotsprospekts sowie einen zweiten Bericht der Prüfstelle 
gemäss Art. 25 BEHG zu veröffentlichen. 
Diese Ergänzung ist ein Bestandteil des Angebotsprospekts, den MC am 28. März 2006 veröffentlicht hat. Abge-
sehen von den vorliegenden Änderungen, Ergänzungen und Präzisierungen bleibt der Angebotsprospekt und das 
Angebot unverändert und uneingeschränkt in Kraft. Begriffe, die im Angebotsprospekt defi niert wurden, werden 
in dieser Ergänzung mit der gleichen Bedeutung wie im Angebotsprospekt verwendet.

B. Präzisierung des Umtauschverhältnisses
Wie in Abschnitt B.3 des Angebotsprospekts dargelegt, wird das Umtauschverhältnis entsprechend dem Min-
destpreis gemäss Art. 32 Abs. 4 BEHG sowie Art. 37 ff. BEHV-EBK basierend auf dem Durchschnitt der Eröffnungs-
kurse der MC-Aktie und der Atel-Aktie in den letzten 30 Börsentagen vor Publikation der Voranmeldung (d. h. 
24. März 2006) von CHF 6833.10 pro MC-Aktie und CHF 2192.33 pro Atel-Aktie festgelegt. 
Das im Angebotsprospekt festgesetzte Umtauschverhältnis von 0.32 Inhaberaktien der MC mit einem Nennwert 
von je CHF 500 je Namenaktie der Atel mit einem Nennwert von CHF 100 beruht auf einer Rundung auf zwei Stel-
len nach dem Komma. Aufgrund der Empfehlung, welche die Präzisierung der Berechnung des Umtauschverhält-
nisses verlangt, wird das Umtauschverhältnis auf drei Stellen nach dem Komma, also auf 0.321 Inhaberaktien der 
MC mit einem Nennwert von je CHF 500 je Namenaktie der Atel mit einem Nennwert von CHF 100 berichtigt.  
Wie in Abschnitt B.3 des Angebotsprospekts dargelegt, können aufgrund des Umtauschverhältnisses von 1 zu 
0.321 Fraktionen in MC-Aktien (Bruchteile einer ganzen Aktie auf drei Dezimalstellen) entstehen. In diesem Fall 
wird auf die nächste ganze MC-Aktie pro Aktionär abgerundet und Fraktionen werden bei Vollzug des Angebots 
in bar durch MC abgegolten, wobei als Basis der Schlusskurs der MC-Aktie zwei Börsentage vor Abwicklung des 
Angebots gilt, d. h. voraussichtlich am 15. Juni 2006.
Entsprechend der Präzisierung des Umtauschverhältnisses im Rahmen des Übernahmeangebots erfolgt auch 
eine Präzisierung des Fusionsumtauschverhältnisses gemäss «Hintergrund dieses Angebots», II. (3) «Fusion von 
MC und Atel» auf drei Stellen nach dem Komma. Das Fusionsumtauschverhältnis Inhaberaktien MC zu Namen-
aktien Atel wird basierend auf dem Umtauschverhältnis des vorliegenden Angebots berechnet und beträgt in der 
Folge 3.115 (statt 3.12) Atel-Aktien für 1 MC Aktie. 
Die Änderung der in diesem Angebot und der Fusion zwischen MC und Atel massgebenden Umtauschverhält-
nisse hat weiter einen veränderten Umfang der Kapitalherabsetzung der fusionierten MC/Atel gemäss «Hinter-
grund dieses Angebots», II. (3) «Fusion von MC und Atel» zur Folge. Das Aktienkapital der fusionierten MC/Atel 
wird neu von bisher CHF 303’600’000 um rund CHF 20’245’000 mittels Vernichtung von rund 202’450 eigenen 
Aktien, die im Wesentlichen durch die Fusion zwischen MC und Atel entstanden sind, herabgesetzt. 

C. Verlängerung der Angebotsfrist
MC verlängert hiermit die Angebotsfrist bis zum 17. Mai 2006, 16.00 Uhr MEZ, damit die in der Voranmeldung 
vorgesehene Angebotsfrist von 23 Börsentagen eingehalten wird.
MC behält sich das Recht vor, die Angebotsfrist auf bis zu 40 Börsentage zu verlängern. In diesem Fall werden der 
Beginn der Nachfrist sowie das Vollzugsdatum entsprechend verschoben. Eine Verlängerung der Angebotsfrist 
über 40 Börsentage hinaus kann nur mit Zustimmung der Übernahmekommission erfolgen.
Nach Ablauf der Angebotsfrist haben die Aktionäre der Atel während 10 Börsentagen ab der Veröffentlichung des 
defi nitiven Zwischenergebnisses, welche nach Ablauf der Angebotsfrist erfolgt, ein Recht zur nachträglichen An-
nahme des Angebots. Die Nachfrist dauert voraussichtlich vom 23. Mai 2006 bis 7. Juni 2006, 16.00 Uhr MEZ.

D. Ergänzende Angaben zum Anbieter
In Bezug auf die Edipower Situation und die daraus resultierenden möglichen Risiken für die MC-/Atel-Gruppe 
wird auf die Ausführungen des Verwaltungsrats von Atel in Abschnitt F. 1. «Ergänzung zum Bericht des Verwal-
tungsrates der Atel gemäss Art. 29 Abs. 1 BEHG» verwiesen.

E. Finanzierung
Wie in Abschnitt C des Angebotsprospekts dargelegt, werden die Inhaberaktien der MC, die zur Erfüllung dieses 
Angebots erforderlich sind, im Rahmen einer genehmigten Kapitalerhöhung, über welche die ordentliche Gene-
ralversammlung der MC am 28. April 2006 beschliessen wird, unmittelbar nach Veröffentlichung des endgültigen 
Endergebnisses ausgegeben. Die Abgeltung der überzähligen Fraktionen in Aktien von MC erfolgt durch MC in 
bar. Der Verwaltungsrat der MC hat alle hierfür erforderlichen Massnahmen ergriffen.

Der Verwaltungsrat von MC beantragt der Generalversammlung der MC die Schaffung von genehmigtem Kapital 
im Umfang von CHF 50’600’000 durch Ausgabe von höchstens 101’200 voll zu liberierenden Inhaberaktien der 
MC zum Nennwert von je CHF 500. Da es sich vorliegend um ein Pfl ichtangebot handelt, wurde das Angebot 
an keine Bedingungen geknüpft. Sollte somit der Vollzug der Kapitalerhöhung oder die Kotierung an der SWX 
Swiss Exchange nicht innert 10 Börsentagen nach Ende der Nachfrist erfolgt sein, erfolgt die Abwicklung des 
Angebots unter Verwendung des Bestands, soweit erforderlich, von insgesamt 460’834 MC-Aktien, die von den 
Konsortialmitgliedern und Atel als materiell der Angebotspfl icht unterstehende und in gemeinsamer Absprache 
mit MC handelnde Personen gehalten werden. 

F.  Ergänzung zum Bericht des Verwaltungsrates der Atel gemäss Art. 29 Abs. 1 
des BEHG

1. Edipower Situation 
   Wie in Abschnitt «Hintergrund dieses Angebots», II. (1) «Vollzug der Aktienkaufverträge mit UBS» dargelegt, 

halten nach Vollzug der Aktienkaufverträge das Konsortium und Atel insgesamt 91.07% an MC sowie direkt 
und indirekt 90.97% an Atel. 

   Im Rahmen des Beteiligungserwerbs an Eurogen, die heutige Edipower S.p.A., Italien (Edipower), von 
insgesamt 16% im Jahre 2002 ist Atel, zusammen mit den anderen Miterwerbern, eine vertragliche Verpfl ich-
tung eingegangen, wonach bis zum 31. Mai 2007 nicht mehr als 30% des Aktienkapitals an Edipower durch 
Unternehmen gehalten würden, die als «public undertaking» im Sinne des italienischen Ministerialdekrets Nr. 
158/1995 und der Richtlinie 93/38 EG qualifi zieren. Diese 30%-Schwelle ist bereits von Dritten vor Unterzeich-
nung und Vollzug der Aktienkaufverträge aufgrund von Änderungen in der Aktionärsstruktur von Edipower 
überschritten worden. 

   Mit dem Vollzug der Aktienkaufverträge kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass auch die Beteiligung, 
die die MC-/Atel-Gruppe an Edipower hält, Unternehmen zugerechnet wird, die als «public undertaking» 
qualifi zieren. Eine solche Qualifi kation könnte die vertragliche Verpfl ichtung, die Atel im Rahmen des Kaufs 
und der Finanzierung der Edipower-Beteiligung abgegeben hat, betreffen und entsprechend fi nanzielle Aus-
wirkungen haben.  Behördliche Sanktionen in Bezug auf die Edipower-Beteiligung sind im Ministerialdekret 
nicht vorgesehen; solche Sanktionen (wie z. B. eine Busse oder Suspendierung von Stimmrechten) würden 
den Erlass einer neuen Verfügung erfordern. Im Extremfall kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass 
die MC-/Atel-Gruppe ihre Beteiligung an Edipower an industrielle Miterwerber abtreten müsste, wobei dies 
jedoch nur gegen Entrichtung des aktuellen Marktpreises erfolgen könnte. 

   Der Verwaltungsrat der Atel hat die Edipower Situation und die daraus resultierenden möglichen Risiken vor 
Vollzug der Aktienkaufverträge von drei italienischen Anwaltssozietäten eingehend prüfen lassen. Diese sind 
dabei gemeinsam zum Schluss gekommen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Eintritts der mit der Edipower 
Situation verbundenen möglichen Risiken äusserst gering ist.  

2. Vertragliche Vereinbarungen mit Mitgliedern der Gruppenleitung – Kontrollwechselklauseln
   Wie im Angebotsprospekt unter Abschnitt F.4.b) ausgeführt, enthalten die Arbeitsverträge der Mitglieder der 

Geschäftsleitung übliche Kontrollwechselklauseln (ausser der Arbeitsvertrag von Reinhold Frank). Diese Kon-
trollwechselklauseln wurden nicht im Zusammenhang mit dem vorliegenden Angebot eingeführt, sondern 
bereits im November 2004 abgeschlossen. Der Vollzug der Aktienkaufverträge mit der UBS gilt als Kontroll-
wechsel im Sinne dieser Klauseln.

3. Absichten von Aktionären, die 5% oder mehr der Stimmen von Atel halten
   Nach bestem Wissen des Verwaltungsrats der Atel beabsichtigt AEM S.p.A., Mailand, welche 5.8% der Stim-

men der Atel hält, der Empfehlung des Verwaltungsrats zu folgen und das Angebot nicht anzunehmen.

G. Bericht der Prüfstelle gemäss Art. 25 BEHG
Als gemäss Börsengesetz (BEHG) anerkannte Prüfstelle für die Prüfung von öffentlichen Kaufangeboten haben 
wir den Angebotsprospekt vom 28. März 2006 sowie die vorliegende Änderung und Ergänzung des Angebotspro-
spekts (zusammen die Angebotsdokumente) geprüft. Der Bericht des Verwaltungsrates der Zielgesellschaft 
und die Fairness Opinion von PWC vom 23. März 2006 bilden nicht Gegenstand unserer Prüfung.
Für die Erstellung der Angebotsdokumente ist der Anbieter verantwortlich. Unsere Aufgabe besteht darin, die 
Angebotsdokumente zu prüfen und zu beurteilen. 
Unsere Prüfung erfolgte nach den Grundsätzen des Berufsstandes in der Schweiz, wonach eine Prüfung des 
Angebotsprospektes so zu planen und durchzuführen ist, dass die formelle Vollständigkeit gemäss BEHG und 
dessen Verordnungen festgestellt sowie wesentliche Fehlaussagen mit angemessener Sicherheit erkannt wer-
den. Wir prüften die Angaben in den Angebotsdokumenten mittels Analysen und Erhebungen, teilweise auf der 
Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Einhaltung des BEHG und dessen Verordnungen. Wir sind der 
Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet. 

Gemäss unserer Beurteilung:
•  entsprechen die Angebotsdokumente dem BEHG und dessen Verordnungen unter Berücksichtigung der von 

der Übernahmekommission gewährten Ausnahmen und Fristverlängerungen für die Veröffentlichung des 
Angebotes;

•  sind die Regeln für Pfl ichtangebote eingehalten, insbesondere diejenigen betreffend den gesetzlichen Mindest-
preis;

• sind die Angebotsdokumente vollständig und wahr;
• werden die Empfänger des Angebots gleich behandelt;
•  ist die Finanzierung des Angebots sichergestellt und stehen die erforderlichen Mittel und die angebotenen MC-

Aktien am Vollzugsdatum zur Verfügung;
• sind die Bestimmungen über die Auswirkungen der Voranmeldung des Angebotes eingehalten.

Zürich, 11. April 2006 Ernst & Young AG

   Peter Dauwalder Stefan Seiler

H. Publikation
Diese Ergänzung zum Angebotsprospekt wird wie folgt veröffentlicht: «Neue Zürcher Zeitung», «L’Agéfi ». Sie 
wird auch Telekurs, Bloomberg und Reuters zugestellt. 
Die Ergänzung kann in deutsch und französisch kostenlos bei UBS AG, Zürich, unter Tel. + 41 (0)44 239 47 03, Fax 
+ 41 (0)44 239 21 11 oder per E-Mail swiss-prospectus@ubs.com angefordert werden.

I. Anwendbares Recht/Gerichtsstand
Das Angebot und sämtliche daraus resultierenden gegenseitigen Rechte und Pfl ichten unterstehen schweize-
rischem Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich 1.

J. Indikativer Zeitplan
24. März 2006 Veröffentlichung der Voranmeldung
28. März 2006 Veröffentlichung des Angebotsprospekts
28. März 2006 Beginn der Karenzfrist
11. April 2006 Ende der Karenzfrist
12. April 2006 Veröffentlichung der Ergänzung zum Angebotsprospekt
12. April 2006 Beginn der Angebotsfrist
27. April 2006 Generalversammlung Atel 
28. April 2006 Generalversammlung MC
 2. Mai 2006 Auszahlung Dividende Atel
 3. Mai 2006 Auszahlung Dividende MC
17. Mai 2006 Ende der Angebotsfrist*
18. Mai 2006 Veröffentlichung des provisorischen Zwischenergebnisses*
23. Mai 2006 Veröffentlichung des endgültigen Zwischenergebnisses*
23. Mai 2006 Beginn der Nachfrist*
 7. Juni 2006 Ende der Nachfrist*
 8. Juni 2006 Veröffentlichung des provisorischen Endergebnisses*
13. Juni 2006 Veröffentlichung des endgültigen Endergebnisses*
16. Juni 2006 Kapitalerhöhung der MC
19. Juni 2006 erster Handelstag der neu geschaffenen MC-Aktien an der SWX Swiss Exchange
20. Juni 2006 Abwicklung des Angebots und Umtausch*
* MC behält sich das Recht vor, die Angebotsfrist gemäss den Bestimmungen des Abschnitts A.6. («Angebotsfrist») ein- oder mehrmals zu 
verlängern und/oder den Vollzug des Angebots zu verschieben. Die darauf folgenden Daten würden sich dann entsprechend ändern.

Die mit der Durchführung beauftragte Bank:

UBS AG, handelnd durch ihre Unternehmensgruppe UBS Investment Bank


